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Betreff: Begutachtungsverfahren zur Dienstrechts-Novelle 2012;  Stellungnahme des  
BMLFUW 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

In obiger Angelegenheit übermittelt das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft folgende Stellungnahme: 

 

Zu Art. 6  
 
Z 19 (§ 121e): 

Hier müsste es anstatt „§58a“ § 65a heißen. 

 

Im Übrigen wird ersucht folgende Bestimmungen in die Novelle des LLDG aufzunehmen: 

1. Dem § 54 wird folgender Absatz angefügt: 
„(3) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen der 

Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten Personen mit persönlichen Vermittlungshindernissen in das 
Berufsleben (§ 11a und § 11b des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 298/1990) eine Verminderung der Lehrverpflichtung um bis zu vier Werteinheiten vornehmen.“ 
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2. In § 119g wird nach der Wortfolge „Folgende Verordnungen“ die Wortfolge „in ihrer jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt. 

3. In § 119g Z 3 wird am Ende der Z 10 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und werden folgende Z 11 bis 15 
eingefügt 
 „11. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor explosionsfähigen Atmosphären 

(B-VEXAT), BGBl. II Nr. 156/2005, 
 12. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor der Gefährdung durch Lärm und 

Vibrationen, BGBl. II Nr. 90/2006, 
 13. Verordnung der Bundesregierung zum der Sicherheit und der Gesundheit der Dienstnehmer/innen des 

Bundes vor Gefahren durch den elektrischen Strom (Bundes-Elektroschutzverordnung-B-ESV), 
BGBl. II Nr. 228/2007 

 14. Verordnung der Bundesregierung über den Nachweis der Fachkenntnisse (Bundes-Fachkenntnisnachweis-
Verordnung-B-FK-V), BGBl. II Nr. 229/2007, 

 15. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor der Einwirkung durch optische 
Strahlung (Verordnung optische Strahlung Bund – B-VOPST), BGBl. II Nr. 291/2011.“ 

4. Dem § 127 wird folgender Abs. XX angefügt: 
„(XX) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 treten in Kraft: 

 5. § 54 Abs. 3, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 mit 1. September 2012, 
§ 54 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 tritt mit Ablauf des 31. August 
2015 außer Kraft.“ 
 

Begründung: Die mit 31. August 2012 außer Kraft getretene Bestimmung des § 54 Abs. 3 

LLDG hat sich bisher bewährt und sollte daher um weitere drei Jahre verlängert werden. Die 

Dienstnehmerschutzbestimmungen sollen aktualisiert werden. 

 

Zu Art. 7 besteht kein Einwand.  

 

Es wird um Berücksichtigung der ho. Stellungnahme im Rahmen der Begutachtung ersucht. 

 

 
Für den Bundesminister 

Mag. Marihart 
(elektronisch gefertigt) 
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